
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  

(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010) 

 
  

  

Erstellt am: 15.02.2018    
Version: 1.0   
Handelsname: GROOVE®   
 
 
 

 
Seite : 1 / 11 

 

  

1.  Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 

  Stoffname / Handelsname: GROOVE® 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen     

abgeraten wird 

  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs: 

Pflanzenschutzmittel, Herbizid 

 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 

  Hersteller/Lieferant: 

Dow AgroSciences GmbH 

Truderinger Strasse 15 

81677 München 

Tel.: 089/45533-0 

Fax: 089/45533-111 

Vertrieb: 

Plantan GmbH 

Kirchenstr.5 

21244 Buchholz i.d.N. 

Tel.: 04181/9448585  Fax: 04181/35843 

info@plantan.de, www.plantan.de 

 

1.4 Notrufnummer 

  Deutschland: Giftinformationszentrale Mainz,  

Tel-Nr.: * 49 (0) 6131-19240 

 

 

  

2.  Mögliche Gefahren  

 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Karzinogenität - Kategorie 2 - H351 

Chronische aquatische Toxizität - Kategorie 1 - H410 

Akute aquatische Toxizität – Kategorie 1 – H400 

 

2.2 Kennzeichnungselemente 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:  

 

Piktogramm: 

 

 

 

 

 

Signalwort: Achtung 
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Gefahrenhinweise  

H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

Sicherheitshinweise  

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. 

P501 Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. PAMIRA zuführen. 

 

EUH-Sätze 

EUH208 Enthält: 6-Hydroxy-2-Naphthalinsulfonsäure, Polymer mit Formaldehyd und Methylphenol, 

Natriumsalz; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten. 

 

Enthält: Propyzamid (ISO) 

 

2.3 Sonstige Gefahren 

Keine Daten verfügbar. 

 

 

  

3.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  

3.1 Stoffe 

Nicht anwendbar. 

 

3.2 Gemische 

 

R-Sätze gemäß Richtlinie 67/548/EWG 

Gefahrenhinweise gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung): 

 

Stoff CAS-Nr. 

EG-Nr. 

Index-Nr. 

REACH 

Einstufung 

Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 

Konzen-

tration% 

Propyzamid (ISO) 23950-58-5 

245-951-4 

616-055-00-4 

Carc. 2, H351 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

35,1 % 

Propylenglykol 57-55-6 

200-338-0 

Nicht klassifiziert < 5 % 

6-Hydroxy-2-

Naphthalinsulfonsäure, 

Polymer mit 

Formaldehyd und 

Methylphenol, 

Natriumsalz 

68540-70-5 Eye Irrit. - 2 - H319 

Skin Sens. - 1 - H317 

< 5,0 % 

Wenn in diesem Produkt enthalten, werden jegliche oben aufgeführten nicht klassifizierten Komponenten, für 

welche keine länderspezifischen OEL-Werte angegeben sind, in Abschnitt 8 als freiwillig offen gelegte 

Komponenten aufgeführt. 

         Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen. 
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4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen  

 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme 

    

Nach Einatmen  

  Keine medizinische Notfallbehandlung erforderlich. 

Nach Hautkontakt  

 Kontaminierte Kleidung ausziehen. Sofort die Haut mit viel Wasser 15-20 Minuten waschen. 

Vergiftungszentrale oder Arzt für weitere Behandlungsempfehlungen anrufen. Eine geeignete Notfalldusche 

sollte im Arbeitsbereich verfügbar sein. 

Nach Augenkontakt  

   Augen offenlassen und langsam und vorsichtig 15-20 Minuten mit Wasser spülen. Falls vorhanden, 

Kontaktlinsen nach den ersten 5 Minuten entfernen, dann mit der Augendusche fortfahren. Vergiftungszentrale 

oder Arzt für weitere Behandlungsempfehlungen anrufen. 

Nach Verschlucken  

  Keine medizinische Notfallbehandlung erforderlich. 

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  

   Informationen, die in der Beschreibung unter „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ (oberhalb) und „Hinweise auf ärztliche 

Soforthilfe oder Spezialbehandlung“ (unterhalb) aufgeführt sind, sind weitere zusätzliche Symptome und 

Wirkungen in Abschnitt 11 „Toxikologische Angaben“ beschrieben. 

 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

 Kein spezifisches Antidot bekannt. Die Behandlung einer Exposition sollte sich auf die Kontrolle der 

Symptome und des klinischen Zustandes des Patienten richten. Wenn Sie die Vergiftungszentrale oder einen 

Arzt anrufen, oder behandelt werden, stellen Sie sicher, dass Sie das Sicherheitsdatenblatt und wenn verfügbar, 

die Produktverpackung oder das Etikett bei der Hand haben. 

 

 

  

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung  

 

5.1 Löschmittel  

   Geeignet: Zum Löschen brennbarer Reste dieses Produktes sollte ein Wasserschleier, Kohlendioxid, 

Löschpulver oder Löschschaum verwendet werden. Trockenlöschmittel. Kohlendioxid-Feuerlöscher. Schaum. 

Keinen direkten Wasserstrahl einsetzen. Kann den Brand ausdehnen.  

Vorzugsweise alkoholbeständigen Schaum (z. B. Typ ATC) einsetzen, wenn verfügbar.  

Synthetische Mehrbereichsschaummittel (einschl. AFFF) oder Proteinschaum können ebenfalls eingesetzt 

werden, sind jedoch wesentlich ineffektiver. 

Ungeeignet: Keine Daten vorhanden. 

 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

  Gefährliche Verbrennungsprodukte: Unter Brandbedingungen können sich einige Komponenten 

dieses Produkts zersetzen. Der Rauch kann nicht bestimmbare giftige und/oder reizende 

Verbindungen enthalten. Verbrennungsprodukte können u.a. enthalten: Stickstoffoxide. 

Chlorwasserstoff. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.  

Besondere Gefährdungen bei Feuer und Explosion: Dieses Material wird nicht brennen bis das Wasser 

verdampft ist. Der Rückstand kann brennen. 
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5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung  

   Besondere Schutzausrüstung: Zugelassenen ortsunabhängigen Überdruck-Preßluftatmer bzw. 

umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen sowie Feuerwehrschutzkleidung (Feuerwehr-Helm mit 

Nackenschutz, -Schutzanzug, -Schutzschuhwerk und -Schutzhandschuhe) tragen. Kontakt mit dem Produkt 

während der Brandbekämpfung vermeiden. Bei möglichem Kontakt ist ein Chemikalienvollschutzanzug für 

Feuerwehreinsatzkräfte mit außenluftunabhängiger Atemluftversorgung zu tragen. Sollte dieser nicht verfügbar 

sein, sollte ein Chemikalienvollschutzanzug getragen werden und das Feuer von einem entfernten Platz 

bekämpft werden. Angaben zur Schutzausrüstung zu Aufräum- und Reinigungsarbeiten (nach einem Brand 

oder auch allgemeiner Art) - siehe entsprechende Abschnitte dieses Datenblattes. 

Brandbekämpfungsmaßnahmen: Gefahrenbereich absperren und unbeteiligte Personen fernhalten. 

Brennende Flüssigkeiten können durch Verdünnen mit Wasser gelöscht werden. Brennende Flüssigkeiten 

können zum Schutz von Mensch und Sachgut durch Fluten mit Wasser bewegt werden. Zum Löschen 

brennbarer Reste dieses Produktes sollte ein Wasserschleier, Kohlendioxid, Löschpulver oder Löschschaum 

verwendet werden. Löschwasser, wenn möglich, eindämmen. Nicht aufgefangenes Löschwasser kann zu 

Umweltschäden führen. Die Abschnitte „6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung“ und „12. Angaben 

zur Ökologie“ dieses Sicherheitsdatenblattes beachten. 

 

 

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  

 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren 

   Es ist entsprechende Schutzausrüstung zu verwenden. Zusätzliche Information ist Abschnitt 8, 

Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung, zu entnehmen. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen  

   Das Eindringen in das Erdreich, in Gewässer oder in das Grundwasser verhindern. Siehe auch Kap. 12, 

Angaben zur Ökologie. 

 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 Auslaufendes Material nach Möglichkeit eindämmen. 

Kleine Mengen: Mit geeignetem, flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Ton, lockere Erde) aufnehmen 

und in sachgemäß gekennzeichneten, geeigneten Behältern sammeln. 

Größere Mengen: Eindämmen/eindeichen und in Behälter pumpen; Reinigungsmaßnahmen unter Atemschutz 

durchführen. Rest mit saugfähigem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. Abfälle in geeigneten, 

gekennzeichneten und verschließbaren Behältern getrennt sammeln. Verschmutzte Gegenstände und Flächen 

unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. Weitere Angaben siehe Abschnitt 13 – „Hinweise 

zur Entsorgung“. 

 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Falls erforderlich, wurden Verweise zu anderen Abschnitten in den vorherigen Teilabschnitten angegeben. 

 

 

  

7.  Handhabung und Lagerung  

 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 Handhabung: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht verschlucken. Kontakt mit Augen, Haut 

und Kleidung vermeiden. Dampf oder Sprühnebel nicht einatmen. Nach der Handhabung gründlich waschen. 

Bei angemessener Ventilation verwenden. Siehe Abschnitt 8, Expositionsbegrenzung/Persönliche 

Schutzausrüstung. 
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 

Angaben zu den Lagerbedingungen 

   

An einem trockenen Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. Bei Nichtgebrauch Behälter fest 

verschließen. Nicht in der Nähe von Nahrung, Lebensmitteln, Arzneimitteln oder der Trinkwasserversorgung 

lagern. 

  

   Lagerklasse gemäß TRGS 510:   12 Nicht brennbare Flüssigkeiten 

 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

   Siehe Produktetikett 

 

 

8.  Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung  

 

8.1 Zu überwachende Parameter 

 

8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte 

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland 

 

Bestandteil Vorschrift Typ der Auflistung Wert/Anmerkung 

Propylenglykol US WEEL TWA 10 mg/m³ 

DIE EMPFEHLUNGEN IN DIESEM ABSCHNITT GELTEN FÜR ARBEITNEHMER AUS DEN 

BEREICHEN HERSTELLUNG, GEWERBLICHE ABMISCHUNG UND VERPACKUNG. ANWENDER 

UND HANDHABER SOLLTEN DAS PRODUKTETIKETT ZUR RICHTIGEN PERSÖNLICHEN 

SCHUTZAUSRÜSTUNG UND -KLEIDUNG KONSULTIEREN. 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 

Technische Kontrollmaßnahmen 

Es ist für lokale Entlüftung oder für andere technische Voraussetzungen zu sorgen, um die Arbeitsplatz-

grenzwerte einzuhalten. Wenn keine Arbeitsplatzgrenzwerte vorliegen, sollte eine generelle Be- und Entlüftung 

für die meisten Arbeitsgänge ausreichend sein. 

 

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung 

Augen- / Gesichtsschutz: 

   Schutzbrille mit Seitenschutz tragen. Diese sollte den Anforderungen der EN 166 oder ähnlichen entsprechen. 

 

Hautschutz / Handschutz: 

  

Es sind chemikalienresistente Handschuhe klassifiziert unter DIN EN 374 (Schutzhandschuhe gegen 

Chemikalien und Mikroorganismen) zu verwenden: Beispiele für bevorzugtes Handschuhmaterial sind: 

Neopren. Nitril- / Butadienkautschuk („Nitril“ oder „NBR“). Polyvinylchlorid („PVC“ oder „Vinyl“). Bei 

längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Handschuh mit Schutzindex 4 oderdarüber empfohlen 

(Durchbruchszeit >120 Minuten gemäß DIN EN 374). Bei nur kurzem Kontakt wird ein Handschuh mit 

Schutzindex 1 oder höher empfohlen (Durchbruchszeit >10 Minuten gemäß DIN EN 374).  

ACHTUNG: Bei der Auswahl geeigneter Handschuhe für eine besondere Verwendung und Dauer am 

Arbeitsplatz sollten alle relevanten Arbeitsplatzbedingungen (aber nicht nur diese) wie: Umgang mit anderen 

Chemikalien, physikalische Bedingungen (Schutz gegen Schnitt- und Sticheinwirkungen, Rechtshändigkeit, 

Schutz vor Wärme), mögliche Reaktionen des Körpers auf Handschuhmaterialien sowie die Anweisungen / 

Spezifikationen des Handschuhlieferanten berücksichtigt werden. 

Anderer Schutz: Für dieses Material undurchlässige Schutzkleidung benutzen. Die 

Auswahl der spezifischen Gegenstände wie Gesichtsschild, Handschuhe, Stiefel, 

Schutzschürze oder Vollschutzanzug hängt von der Tätigkeit bzw. dem Arbeitsprozeß 

ab. 
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Atemschutz : 

 

Bei möglicher Überschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte sollte Atemschutz getragen werden. Wenn es keine 

Arbeitsplatzgrenzwerte gibt, sollte beim Auftreten schädigender Wirkungen wie Atemwegsreizung oder 

körperlicher Beschwerden oder wenn es durch den Risikobewertungsprozess angezeigt ist Atemschutz 

getragen werden. In den meisten Fällen sollte kein Atemschutz nötig sein. Wenn jedoch Beschwerden 

auftreten, ist eine zugelassene Filtermaske zu verwenden. 

Folgende CE-zugelassene Atemschutzmaske ist zu verwenden: Kombinationsfilter für organische Gase und 

Dämpfe mit Partikelfilter, Typ AP2. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

 
Siehe Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung und Abschnitt 13: Entsorgungshinweise für Maßnahmen zur 

Verhinderung übermäßiger Umweltexposition während der Verwendung und während der Abfallentsorgung. 

 

 

9.  Physikalische und chemische Eigenschaften  

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

   Aussehen 

  - Aggregatzustand: 

- Farbe : 

 

Flüssig 

gelbbraun 

Geruch :  Schwach  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar. 

pH-Wert : 7,91 bei ph-Elektrode (1% wässrige Lösung) 

Schmelzpunkt / Bereich: Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt: 

Siedepunkt / Bereich : 

-5°C 

Keine Daten verfügbar.  

Flammpunkt: Geschlossener Tiegel > 100°C Geschlossener Tiegel 

Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar. 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nein 

obere/untere Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar. 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar. 

Relative Dampfdichte (Luft=1) : 

Relative Dichte (Wasser=1) : 

Keine Daten verfügbar. 

1,133 

Wasserlöslichkeit: Keine Daten verfügbar. 

Verteilungskoeffizient:  

n-Octanol/Wasser (log Pow): 

Keine Daten verfügbar. 

Selbstentzündungstemperatur : > 400°C 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar. 

Viskosität (dynamisch) : 

Viskosität (kinematisch) : 

Keine Daten verfügbar. 

Keine Daten verfügbar. 

explosive Eigenschaften :  Nicht explosiv  

oxidierende Eigenschaften : Nein, keine signifikante Temperaturerhöhung (> 5°C) 

 

9.2 Sonstige Angaben 

Flüssigkeitsdichte : 

Molekulargewicht : 

Oberflächenspannung : 

 

1,133 g/cm³ bei 20°C Digitaldichtemesser 

Keine Daten verfügbar. 

61,5 mN/m bei 25°C EG Methode A5 

 

Die physikalischen Daten entsprechen typischen Werten für dieses Produkt und sind nicht als 

Produktspezifikationen zu sehen. 
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10.  Stabilität und Reaktivität  

 

10.1 Reaktivität  

   Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

 

10.2 Chemische Stabilität 

   Thermisch stabil bei empfohlener Temperatur und Druck. 

 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

   Polymerisation findet nicht statt. 

 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

   Bei erhöhten Temperaturen kann sich das Produkt zersetzen. 

 

10.5 Unverträgliche Materialien 

   Keine bekannt. 

 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

   

Zersetzungsprodukte hängen von der Temperatur, der Luftzufuhr und dem Vorhandensein anderer Stoffe ab. 

Abbauprodukte können enthalten und sind nicht beschränkt auf: Chlorwasserstoff, Stickstoffoxide, 

Kohlendioxid. 

 

 

  

11.  Toxikologische Angaben  

 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 

GROOVE 

Toxizität/Wirkung End-

punkt 

Wert Einheit Organis-

mus 

Bemerkung 

Akute Toxizität, oral (für 

ähnliche Materialien): 

LD50 >5000 mg/kg Ratte Sehr geringe orale Toxizität. 

Gesundheitsschädliche Wirkungen 

werden bei Verschlucken 

kleiner Mengen nicht erwartet. 

Akute Toxizität, dermal (für 

ähnliche Materialien): 

LD50 >5000 mg/kg Ratte Hautresorption 

gesundheitsschädlicher Mengen ist 

bei einer längeren Exposition 

unwahrscheinlich. 

Akute Toxizität, inhalativ 

(für ähnliche Materialien): 

LC50 5,19 

 

mg/l/4h 

Staub/ 

Nebel 

Ratte Es sind keine nachhaltigen 

Auswirkungen durch Inhalation zu 

erwarten. Basierend auf den 

verfügbaren Daten wurde eine 

Reizung der Atemwege nicht 

beobachtet. 

Ätz-/Reizwirkung auf die 

Haut: 

Kurze Exposition kann leichte Hautreizungen mit lokaler Rötung verursachen. 

Schwere Augenschädigung/ 

-reizung: 

Kann geringfügige, vorübergehende Augenreizung verursachen. Eine 

Hornhautverletzung ist unwahrscheinlich. 

Sensibilisierung der 

Atemwege / Haut 

Für ähnliche/s Material/ien: 

Verursachte im Versuch mit Meerschweinchen keine sensibilisierenden 

Hautreaktionen. 

Gegen die Sensibilisierung der Atemwege: 

Keine relevanten Angaben vorhanden. 
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Keimzell-Mutagenität: Für den (die) aktiven Bestandteil(e): In vitro Genotoxizitätstudien waren negativ. 

Genotoxizitätsstudien an Tieren waren negativ. 

Karzinogenität: Für den (die) aktiven Bestandteil(e): Erwies sich im Tierversuch als krebserzeugend.  

Reproduktionstoxizität: Für den (die) aktiven Bestandteil(e): In Studien mit Labortieren wurden Wirkungen 

auf die Reproduktion nur bei Dosen festgestellt, die für die Elterntiere von erheblich 

toxischer Wirkung waren. 

Teratogenität: Für den (die) aktiven Bestandteil(e): Zeigte sich in Versuchen mit Labortieren giftig 

für den Fötus bei Dosen, die auch für das Muttertier giftig waren. Verursachte bei 

Labortieren keine Geburtsschäden. 

Studien an Versuchstieren zeigten, dass die Aufnahme großer Mengen von 

Ethylenglykol mit der Nahrung der Haupt- und möglicherweise einzige 

Aufnahmeweg zu sein scheint, der zu Geburtsschäden führt. Inhalative Exposition 

oder Hautkontakt, die primären Aufnahmewege am Arbeitsplatz, hatten geringe 

Wirkungen auf den Fetus, wie sich in Tierversuchen zeigte. 

Systemische Zielorgan- 

Toxizität – einmalige 

Exposition (STOT-SE): 

Eine Evaluierung der verfügbaren Daten zeigt, dass dieses Material nicht als STOT-

SE Giftstoff einzustufen ist. 

Systemische Zielorgan-

Toxizität – wiederholte 

Exposition (STOT-RE): 

Für den (die) aktiven Bestandteil(e): 

Im Tierversuch wurden Wirkungen auf die folgenden Organe festgestellt: 

Nebenniere. 

Nieren. 

Leber. 

Eierstöcke. 

Bauchspeicheldrüse. 

Schilddrüse. 

Aspirationsgefahr: Basierend auf der verfügbaren Information, konnte eine Aspirationsgefahr nicht 

ermittelt werden. 

 

 

  

12.  Umweltbezogene Angaben  

 

Ökotoxikologische Angaben werden, bei Verfügbarkeit der Daten, in diesem Abschnitt zum Produkt 

selbst oder zu seinen Bestandteilen gemacht. 

 

GROOVE 

Toxizität/Wirkung End-

punkt 

Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung 

Akute Fischtoxizität: Für ähnliche/s Material/ien: Das Produkt ist schädlich für Wasserorganismen (LC50/EC50/IC50 

zwischen 10 und 100 mg/l für die empfindlichste Spezies). 

Toxizität, Fische (Für 

ähnliche/s 

Material/ein): 

LC50 96 h 53,6 mg/l Regenbogenforelle 

Oncorhynchus 

mykiss 

OECD203 

Durchflusstest 

 

Toxizität, Daphnien: EC50 48 h >99,2 mg/l Großer Wasserfloh 

Daphnia magna 

OECD202  

Toxizität, Algen: ErC50 72 h 10,4 mg/l Grünalge 

Pseudokirchneriella 

subcapitata 

 Für ähnliche 

Materialien. 

Hemmung der 

Wachstumsrate 

ErC50 14 h 0,021 mg/l Tausendblatt 

(Myriophyllum 

spicatum) 

 Für die aktiven 

Bestandteile 

NOEC 14 h  mg/l Tausendblatt 

(Myriophyllum 

spicatum) 

 Für die aktiven 

Bestandteile 
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Persistenz und 

Abbaubarkeit: 

Propyzamid (ISO) 

Biologische Abbaubarkeit: Unter aeroben Bedingungen (in Anwesenheit von Sauerstoff) ist 

Biodegradation möglich. 

Keine Daten verfügbar 

Stabilität in Wasser (Halbwertzeit) 

Hydrolyse, pH-Wert 5 - 9, Stabil 

 

Propylenglykol 

Biologische Abbaubarkeit: Das Material ist leicht biologisch abbaubar nach OECD Test(s) 

für leichte Bioabbaubarkeit. Biologischer Abbau kann unter anaeroben Bedingungen (in 

Abwesenheit von Sauerstoff) stattfinden. 

10 Tage-Fenster: bestanden 

Biologischer Abbau: 81 % 

Expositionszeit: 28 d 

Methode: OECD-Prüfungsleitlinie 301F oder Äquivalent 

10-Tage-Fenster: nicht anwendbar 

Biologischer Abbau: 96 % 

Expositionszeit: 64 d 

Methode: OECD-Prüfungsleitlinie 306 oder Äquivalent 

 

6-Hydroxy-2-Naphthalinsulfonsäure, Polymer mit Formaldehyd und Methylphenol, 

Natriumsalz 

Biologische Abbaubarkeit: Das Material ist potentiell biologisch abbaubar. Erreichte in OECD 

Test(s) für potentielle Bioabbaubarkeit > 20 %. 

Biologischer Abbau: 60 % 

Expositionszeit: 28 d 

Methode: OECD-Prüfungsleitlinie 302B oder Äquivalent 

Bioakkumulations-

potenzial: 

Propyzamid (ISO) 

Bioakkumulation: Das Biokonzentrationspotential ist gering (BCF < 100 oder log Pow < 3). 

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser(log Pow): 3 

Biokonzentrationsfaktor (BCF): 49 Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch) 

Propylenglykol 

Bioakkumulation: Das Biokonzentrationspotential ist gering (BCF < 100 oder log Pow < 3). 

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser(log Pow): -1,07 Gemessen 

Biokonzentrationsfaktor (BCF): 0,09 (geschätzt) 

6-Hydroxy-2-Naphthalinsulfonsäure, Polymer mit Formaldehyd und Methylphenol, 

Natriumsalz 

Bioakkumulation: Keine relevanten Angaben vorhanden. 

Mobilität im Boden: Propyzamid (ISO) 

Geringes Potential für Mobilität im Boden (pOC: 500 - 2000). 

Verteilungskoeffizient(Koc): 840 Gemessen 

Propylenglykol 

Aufgrund der sehr niedrigen Henry-Konstante ist die Flüchtigkeit aus natürlichen Gewässern 

oder feuchter Erde sehr gering und wird nicht als wichtiger Verteilungsweg erwartet. 

Sehr hohes Potential für Mobilität im Boden (pOC: 0 - 50). 

Verteilungskoeffizient(Koc): < 1 (geschätzt) 

6-Hydroxy-2-Naphthalinsulfonsäure, Polymer mit Formaldehyd und Methylphenol, Natriumsalz 

Ergebnisse der PBT-

und vPvB-

Beurteilung: 

Propyzamid (ISO) 

Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch (PBT) betrachtet. 

Dieser Stoff wird weder als sehr persistent noch als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet. 

Propylenglykol 

Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch (PBT) betrachtet. 

Dieser Stoff wird weder als sehr persistent noch als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet. 

6-Hydroxy-2-Naphthalinsulfonsäure, Polymer mit Formaldehyd und Methylphenol, 

Natriumsalz 

Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT). Diese Substanz ist nicht 

sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB). 

Andere schädliche 

Wirkungen: 

Propyzamid (ISO) 

Dieser Stoff ist nicht in Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau 
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der Ozonschicht führen, enthalten. 

Propylenglykol 

Dieser Stoff ist nicht in Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau 

der Ozonschicht führen, enthalten. 

6-Hydroxy-2-Naphthalinsulfonsäure, Polymer mit Formaldehyd und Methylphenol, 

Natriumsalz 

Dieser Stoff steht nicht auf der Liste des Montrealer Protokolls zu Ozonschicht schädigenden 

Substanzen. 

 

 

  

13.  Hinweise zur Entsorgung  

 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke 

PAMIRA sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA mit separiertem Verschluss 

abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von ihrem Händler aus der 

regionalen Presse oder im Internet unter www.pamira.de. Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in 

Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie 

bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung. 

 

 

14. Angaben zum Transport 

 

ADR  

UN-Nr. : UN 3082 

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung : UN 3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, 

NICHT ANWENDBAR.G., (PROPYZAMIDE), 9, III, (E) 

Gefahrzettel : 9 

Verpackungsgruppe : III 

Tunnelbeschränkungscode : (E) 

Umweltgefährlich : Umweltgefährdend 
 
 

15.  Rechtsvorschriften  
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch   

 

VO (EG) Nr. 1907/2006: REACh-Verordnung 

Dieses Produkt enthält ausschließlich Komponenten, die entweder vorregistriert wurden, bereits 

registriert sind, von der Registrierung ausgenommen, als registriert betrachtet oder keiner Registrierungspflicht 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) unterliegen. Die oben erwähnten Angaben über den REACH 

Registrierungsstatus wurden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt und zum oben erwähnten 

Zeitpunkt der Veröffentlichung als richtig erachtet. Es kann jedoch keine Garantie, ausdrücklich oder 

stillschweigend, gegeben werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Käufers bzw. Verwenders 

sicherzustellen, dass sein/ihr Wissen über den Verordnungsstatus korrekt ist. 

 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. 

In der Verordnung aufgeführt: UMWELTGEFAHREN 

Nummer in der Verordnung: E1 

100 t 

200 t 

 



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  

(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010) 

 
  

  

Erstellt am: 15.02.2018    
Version: 1.0   
Handelsname: GROOVE®   
 
 
 

 
Seite : 11 / 11 

 

Wassergefährdungsklasse 

WGK 3: Stark wassergefährdend. 

Aufgrund einer Empfehlung des Industrieverbands Agrar (IVA) sind alle Pflanzenschutzmittel so zu lagern, als 

wären sie in Wassergefährdungsklasse 3 (WGK 3 = stark wassergefährdend) eingestuft.   

 

Störfallverordnung (12. BImSchV): 

Das Produkt ist namentlich im Anhang I nicht genannt. Es sind die Nummern 1 - 11 und die Mengenschwellen 

des Anhangs I zu überprüfen, ob das Produkt der StörfallVO unterliegt. 

 

Stoffsicherheitsbeurteilung 

Für die richtige und sichere Verwendung dieses Produkts, beachten Sie bitte die Zulassungsbedingungen auf 

dem Produktetikett. 

 

 

  

16.  Sonstige Angaben  

 

Zulassungsnummer:  006220-60 
 

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3   

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

  

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 [CLP] 

Carc. 2, H351 – Rechenmethode. 

Aquatic Chronic 1, H410 – Rechenmethode. 

Aquatic Acute - 1 - H400 - Rechenmethode 

 

 

Legende 

TWA 8-hr TWA 

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels 

(WEEL) 

Aquatic Acute Akute aquatische Toxizität 

Aquatic Chronic Chronische aquatische Toxizität 

Carc. Karzinogenität 

Eye Irrit. Augenreizung 

Skin Sens. Sensibilisierung durch Hautkontakt 

 

 

Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Diese Angaben beschreiben 

das Produkt im Hinblick auf sicherheitstechnische Daten, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 

Eigenschaften im Sinne einer technischen Spezifikation dar. 

Für Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle liegen, wird keine Gewähr übernommen. Darüber 

hinaus werden Anwender an die Gefahren erinnert, die aus einer zweckfremden Verwendung des Produktes 

entstehen können. Im Übrigen verweisen wir für eine fachgerechte Anwendung des Produktes auf die 

Gebrauchsanweisung. 

 


